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Pro Senectute Aargau 

und das 

Pflegegesetz



âPro Senectute Aargau Folie 3Beat Waldmeier, Geschäftsleiter

Themen:

1. Allgemein

2. Hilfe zu Hause

3. Anlauf- und Beratungsstelle

4. Fragen
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2. Hilfe zu Hause

Mindestangebot der Hilfe zu Hause - Ziel

Die Leistungen der Hilfe zu Hause

Åwerden in Akut- und Langzeitsituationen erbracht,

Åbasieren auf einer professionellen, schriftlichen 

Bedarfsabklärung sowie einer Hilfeplanung mit der 

zu betreuenden Person und ihrem Umfeld

Åbilden eine Ergänzung zu den Ressourcen der   

Leistungsempfängerin, des Leistungsempfängers und 

ihres Umfelds,

Åfördern bzw. erhalten nach Möglichkeit der 

Selbstständigkeit

Åfördern und unterstützen die Selbstverantwortung, 

Åwerden wirksam und wirtschaftlich erbracht.
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2. Hilfe zu Hause

Zielgruppen "Hilfe zu Hause" 

gemäss Pflegegesetz §1

ÅPhysisch und psychisch (insbesondere  

psychogeriatrisch) kranke sowie rekonvaleszente 

Personen

ÅPersonen mit Behinderung(en)

ÅBetagte Personen mit altersbedingten 

Einschränkungen

ÅMenschen in der letzten Lebensphase

ÅHilfeleistende im Umfeld der 

Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger 
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2. Hilfe zu Hause

Gründe für den Bezug der "Hilfe zu Hause":

ÅAltersbedingte Einschränkungen (Mobilität)

ÅEinschränkungen durch Krankheit, Behinderung oder 

Unfall
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2. Hilfe zu Hause
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2. Hilfe zu Hause
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2. Hilfe zu Hause

Welche Auswirkungen haben der NFA und das 

Pflegegesetz auf Pro Senectute Aargau?

- Übergangsfinanzierung durch Pro Kopf-Beitrag im

Bereich Hilfe zu Hause 2008 / 2009 evtl. 2010

- Verhandlungen mit Gemeinden und Spitex-

Organisationen
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2. Hilfe zu Hause

Übergangslösung: Pro Kopf-Beitrag von Fr. 1.00

Im 2008 wurde der Pro Kopf-Beitrag bezahlt von:

163 Gemeinden

Für 2009 wurde der Pro Kopf-Beitrag zugesagt von:

171 Gemeinden
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2. Hilfe zu Hause

Vorgehen:

Ablösung des Pro Kopf-Beitrages durch 

Leistungsvereinbarungen per 2010/2011.

In verschiedenen Regionen sind intensive Gespräche 

mit Gemeinden, Regionalplanungsstellen (Repla) 

und Spitex-Organisationen im Gange. 

In einigen Regionen wurden Arbeitsgruppen 

gebildet, die gemeinsame Lösungen suchen.

Pro Senectute Aargau ist in den Arbeitsgruppen und 

Gesprächen vertreten.
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2. Hilfe zu Hause

Stand der Vorarbeiten für die Einführung von 

Leistungsvereinbarungen:

In den Diskussionen und Verhandlungen geht es in 

einem ersten Schritt darum, die Aufgabenteilung 

zwischen Spitex und Pro Senectute im Bereich "Hilfe 

zu Hause" zu definieren. 

Die Verhandlungen mit 229 Gemeinden und 71 

Spitex-Organisationen werden noch einige Monate 

in Anspruch nehmen.
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2. Hilfe zu Hause
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3. Anlauf-und Beratungsstelle

Pflegegesetz §18 Abs. 2

Die Anlauf- und Beratungsstelle dient betagten 

Personen und ihren Angehörigen zur Information 

über das Angebot der vorhandenen Dienste, zur 

Beratung und zur Vermittlung der benötigten 

Dienstleistungen.

Pflegegesetz §18 Abs. 3

Die Gemeinden bestimmen eine regionale 

Anlauf- und Beratungsstelle und regeln mit einer 

Leistungsvereinbarung ihre finanzielle 

Abgeltung.
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3. Anlauf-und Beratungsstelle

Die Anlauf- und Beratungsstelle erteilt Auskünfte und

Informationen zu Themen wie:

Å Hilfe und Pflege nach Spital- und Kuraufenthalt

Å Ambulante Dienste wie Hauspflege, 

Haushilfedienst, Mahlzeitendienst, Besuchsdienst,

Entlastungsdienst, Fahrdienst, Gartendienst, 

Administrativer Dienst, Steuererklärungsdienst, 

Notrufsysteme usw. 

Å Ferienplätze für pflegebedürftige Personen 

Å Demenz- und weitere Erkrankungen, pflegende 

Angehörige
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3. Anlauf-und Beratungsstelle

Å Krisen- und Konfliktsituationen

Å Bezugsmöglichkeiten von Hilfsmitteln wie 

Hörgeräte, Rollstuhl, Rollator, Treppenlift,  

Pflegebett usw.

Å Wohnen im Alter wie Alters- und Pflegeheime, 

Alterswohnungen, Umzug und  

Wohnungsräumungen usw.

Å Finanzen, Ergänzungsleistungen,   

Hilflosenentschädigung, 

Krankenkassenprämienverbilligung, finanzielle 

Unterstützung usw.
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3. Anlauf-und Beratungsstelle

ÅTestament, Patientenverfügung, Anordnung im 

Todesfall, vormundschaftliche Massnahmen

ÅFreizeitgestaltung wie Bildungskurse, Exkursionen, 

Vorträge, Interessengruppen, 

Bewegungsangebote, Sportkurse,  Sportgruppen, 

Ferienangebote usw.

ÅSelbsthilfegruppen
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3. Anlauf-und Beratungsstelle

Angebot der Pro Senectute Aargau

ÅBetrieb der Anlauf- und Beratungsstellen während 

einer Pilotphase von 2 Jahren.

ÅBereitstellen der Infrastruktur in jedem Bezirk des 

Kantons:

- Bürobetrieb von Montag bis Freitag (Bürozeiten)

- Gut geschultes, kompetentes Personal

- Gewährleistung von Stellvertretungen
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3. Anlauf-und Beratungsstelle

ÅKompetente Auskunftserteilung

- Telefonisch (Telefon 0848 40 80 80) 

- Persönlich auf der Beratungsstelle

- per Post 

- per E-Mail (beratung@info-ag.ch)

ÅÖffentliche Internetplattform (www.info-ag.ch)
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3. Anlauf-und Beratungsstelle

Kosten in der Pilotphase (2009 bis 2010):

Pro 1ô000 EinwohnerFr. 10.00 pro Monat

(angebrochener 1ô000er)

Reporting:

Pro Senectute Aargau führt eine Statistik und

informiert die Gemeinden periodisch über:

Å Anzahl der Auskünfte pro Gemeinde

Å Aufgewendete Arbeitszeit

Å Themenkreise der Anfragen
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Für 116 der 229 Aargauer -Gemeinden 

(Stand Dezember 2008) führt Pro Senectute Aargau 

die Anlauf- und Beratungsstelle gemäss 

Pflegegesetz § 18.

3. Anlauf- und Beratungsstelle
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3 Anlauf-und Beratungsstelle
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www.info-ag.ch
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www.info-ag.ch (www.senioren-info.ch)


